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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Max-Proebstl-Str. 4 
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Daglfing, 625/4, 13

UFW Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungs-
losen – Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für 214 
Flüchtlinge in kommunaler Zuständigkeit, befristet bis 
zum 31.12.2034, danach stets widerruflich

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 02.12.2019, Az. 602-1.1-2019-17957-31, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben als 
Sonderbau gem. Art. 60 und Art. 68 BayBO unter Auflagen/
Abweichungen/Befreiungen erteilt.

1.  Der Bauantrag vom 13.08.2019 nach Plan Nr. 2019-017957 
(3 Duplikatspläne) mit Handeintragungen vom 21.11.2019 
sowie Freiflächengestaltungsplan nach Plan Nr. 2019-
017957 wird hiermit unter nachfolgenden aufschiebenden 
Bedingungen, befristet bis 31.12.2034 genehmigt, danach 
stets widerruflich, als Sonderbau genehmigt.

2.  Die Baugenehmigung für die baulichen Einbauten (Garagen, 
Stellplätze, Mülleinhausung) vor der nördlichen Straßen-
begrenzungslinie wird stets widerruflich erteilt.

Begründung:

zu Ziffer 1:
Das Anwesen liegt im Bereich der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme SEM-Nord-Ost. Die Befristung mit Widerruf 
ist bedingt durch weiterführende Planungen der städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme SEM-Nord-Ost, die zeitlich 
noch nicht absehbar sind.
Der Widerruf kann ausgeübt werden, wenn das Grundstück 
seiner bebauungsplanmäßigen Bestimmung zugeführt werden 
soll.

zu Ziffer 2:
Für die Einbauten vor der Straßenbegrenzungslinie kommen 
nur widerrufliche Genehmigungen in Betracht, da dies unter 
Umständen künftiger Straßenraum ist.
Der Widerruf kann ausgeübt werden, wenn das Grundstück 
seiner planmäßigen Bestimmung zugeführt werden soll.

Aufschiebenden Bedingungen:

1.  Die Genehmigung wird unter der aufschiebenden Bedin-
gung erteilt, dass mit den Bauarbeiten erst begonnen wer-
den darf, wenn der Standsicherheitsnachweis sowie die 
evtl. erforderlichen Konstruktionspläne bei der Lokalbau-
kommission vorgelegt und durch den Prüfingenieur geprüft 
und freigegeben sind. Die Prüfung und Freigabe kann auch 
abschnittsweise erfolgen.

2.  Vor Baubeginn ist das im Ostteil der Fläche gelegene Idas-
Bläuling-Habitat durch geeignete Maßnahmen zu sichern, 
z.B. Zäune.
Abgrenzung der Fläche s. Anlage/Skizze, Größe der Fläche 
mind. 50 m (Länge) mal 5 m (Tiefe).
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Die Maßnahme ist zu dokumentieren und der UNB anzuzei-
gen.

3.  Vor Baubeginn ist das im Westteil der Fläche gelegene 
Zauneidechsen-Habitat durch geeignete Maßnahmen zu  
sichern, z.B. Zäune.
Abgrenzung der Fläche s. Anlage/Skizze, Größe der Fläche 
mind. 5 m (Länge) mal 5 m (Tiefe).
Die Maßnahme ist zu dokumentieren und der UNB anzuzei-
gen.

Nachbarwürdigung:

Einzelne Nachbarn der nördlichen Reihenhauszeile Max- 
Nadler-Str. 3 – 13b und Plankenhofstr. 4 – 8e haben gegen 
das Vorhaben folgende Einwände vorgetragen:

 – Bei dem Bauvorhaben handelt es sich nicht um eine  
„vorübergehende“ Bebauung.

 – Das Vorhaben fügt sich nicht in das Orts- und Landschafts-
bild ein.

 – Das Vorhaben widerspricht ggf. weiterführenden Planungen 
der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme SEM-Nord-
Ost bzw. der Langfristigen Siedlungsentwicklung (LASI).

 – Durch die Bebauung werden Parkplatz- und Ausweichflä-
chen der angrenzenden Schulnutzung bei Großveranstal-
tungen ignoriert.

 – Der Grün- und Freizeitflächenbedarf für Anwohner und die 
Tierwelt wird beschnitten.

 – Im Vergleich zur ansässigen Wohnbebauung ist die Unter-
kunft mit 214 Betten nicht sozialverträglich.

 – Umplanung der Müllentsorgung Richtung Süden bzw. Ein-
hausung geschlossen.

 – Anregungen zur Benutzung des südlichen Fußweges der 
Brodersenstr. zur Entlastung des Schulweges.

Zu den Einwänden wird wie folgt Stellung genommen:

Das Vorhaben beurteilt sich im östlichen Teil des Grundstücks 
nach §30(1) BauGB und liegt im Umgriff des Bebauungsplans 
85 a vom 20.11.1978 welcher allgemeines Wohngebiet (WA) 
festgesetzt.

Der westliche Teil des Grundstücks liegt im Außenbereich und 
beurteilt sich nach § 35 Abs. 4 Baugesetzbuch – BauGB in 
Verbindung mit §246 Abs. 9 BauGB. Demnach genießt das 
Vorhaben eine Teilprivilegierung und wird als soziale Einrich-
tung gesehen. Der Flächennutzungsplan stellt für diesen 
Grundstücksteil allgemeines Wohngebiet sowie Kerngebiet dar.

Belange des Orts- und Landschaftsbildes und weiterführen-
den Planungen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
SEM, können dem Vorhaben daher nicht entgegengehalten 
werden. Auf die Begründungen zum Widerruf wird verwiesen.
Für die Nutzung des Grundstücks als Parkplatz- und Aus-
weichfläche für Großveranstaltungen der angrenzenden 
Schulnutzung sowie für eine Nutzung als allgemeine Grün- 
bzw. Freizeitfläche liegt keine Baugenehmigung vor. Der 
Nachbarforderung konnte somit nicht Rechnung getragen 
werden.

Eine wünschenswerte Beschränkung der Nutzerzahlen ist an-
gesichts der bestehenden Unterbringungskapazitäten nicht 
möglich. Die bestehenden Flüchtlingsunterkünfte in der Lan-
deshauptstadt München sind derzeit ausgelastet. Weder ist 
eine Entlastung in Sicht, noch sind Kapazitäten zu anderweiti-
ger Unterbringung vorhanden. Sollte sich die Situation ent-
spannen, kann über eine Reduzierung erneut nachgedacht 
werden.

Umplanungen der Müllentsorgung und mögliche Beschrän-
kungen zur Benutzung des südlichen Gehweges müssen aus 

rechtlichen Gründen im Genehmigungsverfahren unberück-
sichtigt bleiben. Die Bauherrin hat einen Anspruch auf Bau-
genehmigung, wenn keine zu prüfenden öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verletzt werden (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Bayerische 
Bauordnung).

Die weiteren Nachbarn haben den Baueingabeplan nicht zu-
gestimmt bzw. nicht unterschrieben. Das Bauvorhaben ent-
spricht den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die im bauauf-
sichtlichen Verfahren zu prüfen sind, nachbarrechtlich 
geschützte Belange werden nicht beeinträchtigt; insbesonde-
re werden keine Befreiungen oder Abweichungen erteilt, die 
Nachbarbelange verletzen.

Die Nachbarn wurden vom Antragsteller gem. Art. 66 Abs. 1 
BayBO über das beabsichtigte Bauvorhaben in Kenntnis ge-
setzt.

Aufgrund der großen Zahl an Beteiligten (Nachbarn), wird ent-
sprechend Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO die Nachbarbeteiligung 
der Baugenehmigung durch die öffentliche Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München ersetzt. Die 
Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Kla-
ge muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB).
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die Antragsgeg-
nerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Antrags-
schrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.
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Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Eine Klage, die sich allein gegen die Höhe der Kosten rich-
tet, hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Ziffer 1 
VwGO). Es besteht jedoch die Möglichkeit, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht München (Anschrift s.o.) Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage zu 
stellen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO).
Bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten  
(§ 80 Abs. 2 Ziffer 1 VwGO) ist der Antrag nach § 80 Abs. 5 
VwGO an das Bayerische Verwaltungsgericht München nur 
zulässig, wenn die Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV, Lokalbau-
kommission einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung 
ganz oder zum Teil abgelehnt hat oder über diesen Antrag 
ohne Mitteilung eines zureichenden Grundes in angemesse-
ner Frist sachlich nicht entschieden hat oder die Vollstreckung 
droht (§ 80 Abs. 6 VwGO).
Diese Anträge hemmen nicht den Lauf der Rechtsmittelfrist. 
D.h. nur eine Klageerhebung verhindert, dass der Bescheid 
bestandskräftig wird.

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

Hinweise:

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshaupt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukom-
mission – Blumenstraße 19, Zimmer 307 einsehen. 
Vereinbaren Sie hierzu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-lbk-team31@muenchen.de.

Die Nachbarzustellung der Baugenehmigung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt.

München, 2. Dezember 2019 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Klausenburger Str. 2 – 6
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Berg am Laim,  
Fl.Nr. 483/47, 13

Unterbringung von Flüchtlingen – Umbau und Nutzungs-
änderung von Büroflächen zur vorübergehenden Unter-
bringung von Flüchtlingen befristet bis zum 31.12.2031 
und danach stets widerruflich Bauherr/in: Kommunal-
referat/Immobilienbereich, Roßmarkt 3, 80331 München
Aktenzeichen: 602-1.1-2019-19043-31

Der Bauantrag vom 28.08.2019 nach Plan Nr. 2019-019043  
(5 Duplikatspläne) sowie Freiflächengestaltungsplan nach 
Plan Nr. 2019-019043 und Baumbestandsplan nach Plan Nr. 
2019-019043 mit Handeintragungen vom 25.11.2019 wird hier-
mit befristet bis 31.12.2031, danach stets widerruflich, unter 
folgender aufschiebenden Bedingung als Sonderbau geneh-
migt: 

Begründung zum Widerruf:
Das Grundstück ist nach den Festsetzungen des Bebauungs-
plans 1164 vom 30.04.1979 für eine gewerbliche Nutzung vor-
gesehen.
Die Genehmigung kann ab dem 31.12.2031 mit einem Vorlauf 
von 360 Kalendertagen widerrufen werden, wenn das Grund-
stück seiner bebauungsplanmäßigen Bestimmung (Gewerbe-
fläche) zugeführt werden soll.

Nachbarwürdigung:

Die Nachbarn der Flurnummern 482/ 0+20, 482/ 17+19+21, 
483/10, 483/12, 483/15 und 483/67 haben den Baueingabe-
plan nicht unterschrieben. Das Bauvorhaben entspricht den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die im bauaufsichtlichen 
Verfahren zu prüfen sind, nachbarrechtlich geschützte Belange 
werden nicht beeinträchtigt; insbesondere werden keine Be-
freiungen oder Abweichungen erteilt, die nachbarrechtlich von 
Bedeutung sind.

Den oben genannten Nachbarn wird eine Ausfertigung dieses 
Bescheides förmlich zugestellt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit, entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen 
den Bescheid Klage einzulegen.

Darüber hinaus wird die Zustellung der Baugenehmigung an 
weitere Nachbarn aufgrund Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 
durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München ersetzt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit, entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen 
den Bescheid Klage einzulegen.

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayernstraße. 30, 80335 
München, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben wer-
den. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshaupt-
stadt München) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB).
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die Antragsgeg-
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nerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Antrags-
schrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

Hinweise:

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission – Blumenstraße 19, Zimmer 307 einsehen. 
Vereinbaren Sie hierzu bitte einen Termin unter der Telefon-
nummer (089) 2 33-244 48.
Die Nachbarzustellung der Baugenehmigung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt.

München, 9. Dezember 2019 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Alramstr. 14
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Sektion VI Fl.Nr.: 
10514/0, Stadtbezirk 6
Neubau eines Wohngebäudes mit Einzelhandelsflächen 
und Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 06.12.2019, Az. 1.1-2019-2836-23, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Die Baugenehmigung enthält Befreiungen wegen baulicher 
Überschreitung der Baulinien und Abweichungen, insbeson-
dere wegen Nichteinhaltung von Abstandsflächen.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 10513, 10432/5, 10432 und 10518 die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 227, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-

adresse plan.ha4-lkb-team23@muenchen.de bzw. Telefon-
nummer 2 33-2 40 15.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in  
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB).
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die Antragsgeg-
nerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Antrags-
schrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 6. Dezember 2019 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission
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Bekanntmachung
Vollzug der Wassergesetze; 
vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes 
am Gröbenbach von Flusskilometer 8,0 bis 8,8 und Fluss-
kilometer 12,2 bis 14,2 jeweils innerhalb der Stadtgrenzen 
der Landeshauptstadt München

Das Wasserwirtschaftsamt München hat das Überschwem-
mungsgebiet am Gröbenbach (Flusskilometer 8,0 bis 8,8 und 
Flusskilometer 12,2 bis 14,2) auf dem Gebiet der Landes-
haupt-stadt München erstmalig berechnet und kartiert.

Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten 
Flächen sind in der Übersichtskarte  (Maßstab 1 : 25.000) blau 
dargestellt. In den beiden Detailkarten K23 und K24 (Maßstab 
1 : 2.500) werden die maximal auftretenden Wasserstände 
des HQ100 schraffiert und blau eingefasst dargestellt.

Die Karten können beim Referat für Gesundheit und Umwelt, 
Hauptabteilung Umweltschutz (RGU-US13), Bayerstr. 28a, 
80335 München, Zimmer 4030 (4. Stock) während der übli-
chen Dienstzeiten, oder nach telefonischer Vereinbarung 
(2 33-4 75 89) und im Internet unter folgendem Link eingese-
hen werden: www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/ 
Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Wasser_und_Boden/
Ueberschwemmungsgebiete.html.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei 
nur um die Dokumentation eines natürlichen Zustandes und 
nicht um eine veränderbare Planung handelt.

Mit Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München gelten die als Überschwemmungsgebiet in den Kar-
ten dargestellten Flächen am Gröbenbach gem. Art. 47 Abs. 2 
Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) als vorläu-
fig gesicherte Gebiete.

Gemäß Art. 47 Abs. 3 Satz 1 BayWG ist für die vorläufige Si-
cherung das Referat für Gesundheit und Umwelt als Untere 
Wasserrechtsbehörde zuständig.

Damit sind gem. §§ 78, 78 a, 78 c Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) u. a. folgende Rechtswirkungen verbunden:

1) In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ist die 
Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplä-
nen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch 
untersagt. Die Untersagung gilt nicht, wenn die Ausweisung 
ausschließlich der Verbesserung des Hochwasserschutzes 
dient, sowie für Bauleitpläne für Häfen und Werften (§ 78 Abs. 8 
i. V. m. § 78 Abs. 1 WHG).

Die Landeshauptstadt München kann gem. § 78 Abs. 8 i. V. 
m. § 78 Abs. 2 Satz 1 WHG die Ausweisung neuer Baugebiete 
ausnahmsweise zulassen, wenn

 1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung  
bestehen oder geschaffen werden können,

 2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein beste-
hendes Baugebiet angrenzt,

 3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebli-
che Sachschäden nicht zu erwarten sind,

 4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes 
nicht nachteilig beeinflusst werden,

 5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der 
Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, 
funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,

 6. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt 
wird,

 7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unter-
lieger zu erwarten sind,

 8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und

 9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Be-
messungshochwasser nach § 76 Absatz 2 Satz 1 WHG, 
das der vorläufigen Sicherung des Überschwemmungs-
gebietes zugrunde liegt, keine baulichen Schäden zu er-
warten sind.

Bei der Prüfung der Voraussetzungen von § 78 Abs. 8 i. V. m. 
§ 78 Abs. 2 Satz 1 Nummer 3 bis 8 WHG sind auch die Aus-
wirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen.

2) In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ist 
gem. § 78 Abs. 8 i. V. m. § 78 Abs. 4 WHG die Errichtung oder 
Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 
des Baugesetzbuches untersagt. Dies gilt nicht für Maßnah-
men des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Däm-
men, der Gewässer- und Deichunterhaltung und des Hoch-
wasser-schutzes sowie des Messwesens.

Die Landeshauptstadt München kann hiervon gem. § 78 Abs. 
8 i. V. m. § 78 Abs. 5 WHG abweichend die Errichtung oder 
Erweiterung einer baulichen Anlage im Einzelfall genehmigen, 

wenn

 1. das Vorhaben
 a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich 

beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem 
Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich aus-
geglichen wird,

 b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht 
nachteilig verändert,

 c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträch-
tigt und

 d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder

 2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen 
ausgeglichen werden können.

Bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 78 Abs. 8 i. V. m. 
§ 78 Abs. 5 Satz 1 WHG sind auch die Auswirkungen auf die 
Nachbarschaft zu berücksichtigen.

3) In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ist gem. 
§ 78 a Abs. 6 i. V. m. § 78 a Abs. 1 WHG Folgendes untersagt:

 1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, 
die den Wasserabfluss behindern können,

 2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden 
Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirt-
schaft eingesetzt werden,

 3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb 
von Anlagen,

 4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von 
Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können 
oder die fortgeschwemmt werden können,

 5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,
 6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit 

diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes 
gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 
WHG entgegenstehen,

 7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland,
 8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.

Dies gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des 
Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und Deich-
unterhaltung, des Hochwasserschutzes, einschließlich Maß-
nahmen zur Verbesserung oder Wiederherstellung des 
Wasser zuflusses oder des Wasserabflusses auf Rückhalteflä-
chen, für Maßnahmen des Messwesens sowie für Handlungen, 
die für den Betrieb von zugelassenen Anlagen oder im Rah-
men zugelassener Gewässerbenutzungen erforderlich sind.
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Die Landeshauptstadt München kann gem. § 78 a Abs. 6 i. V. 
m. § 78 a Abs. 2 WHG im Einzelfall Maßnahmen nach § 78 a 
Abs. 1 Satz 1 WHG zulassen, wenn

 1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegen-
stehen,

 2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden und

 3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebli-
che Sachschäden nicht zu befürchten sind

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbe-
stimmungen ausgeglichen werden können. Die Zulassung 
kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen 
oder widerrufen werden. 

Bei der Prüfung der Voraussetzungen von § 78 a Abs. 6 i. V. 
m. § 78 a Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 WHG sind auch die 
Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen.

Im Falle einer unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr 
sind abgelagerte und nicht nur kurzfristig gelagerte Gegen-
stände, die den Wasserabfluss behindern können oder die 
fortgeschwemmt werden können, durch ihren Besitzer unver-
züglich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen (§ 78 a Abs. 3 
WHG).

4) In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ist 
gem. § 78 c Abs. 1 WHG die Errichtung neuer Heizölverbrau-
cheranlagen verboten. Auf Antrag kann die Landeshauptstadt 
München unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen zu-
lassen (§ 78 a Abs. 1 Satz 2 WHG).
Vorhandene Heizölverbraucheranlagen in vorläufig gesicher-
ten Überschwemmungsgebieten sind vom Betreiber bis spä-
testens 05.01.2023 nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik hochwassersicher nachzurüsten (§ 78 c Abs. 3 
Satz 1 WHG).
Sofern Heizölverbraucheranlagen wesentlich geändert werden, 
sind diese abweichend von
§ 78 c Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 WHG zum Änderungszeitpunkt 
hochwassersicher nachzurüsten.

Weiteres Vorgehen:
Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entschei-
dungen der Landeshauptstadt München über die Festsetzung 
eines Überschwemmungsgebietes durch Rechtsverordnung. 
Die vorläufige Sicherung endet, sobald die Rechtsverordnung 
zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes in Kraft tritt 
oder das Festsetzungsverfahren eingestellt wird (Art. 47 Abs. 
4 Satz 1 BayWG). Sie endet spätestens nach Ablauf von fünf 
Jahren (Art. 47 Abs. 4 Satz 2 BayWG). Im begründeten Einzel-
fall kann die Frist um höchstens zwei Jahre verlängert werden 
(Art. 47 Abs. 4 Satz 3 BayWG).

München, den 20.12.2019 Landeshauptstadt München
   Referat für Gesundheit und 

Umwelt 
  RGU-US13

Straßenverlaufsänderung: 

Stadtbezirk 16. Ramersdorf-Perlach

Neuer Verlauf: Dieter-Hildebrandt-Straße

Von der Hockäckerstraße ca. 200 m nach Norden bis zur  
Adolf-Hackenberg-Straße, dann weiter als Fuß- und Radweg 

zunächst ca. 20 m nach Norden, dann ca. 100 m nach Osten
und erneut ca. 50 m nach Norden bis zur Peralohstraße.

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Blumenstraße 28 b, Zim-
mer 517 (5. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis ein-
schließlich 03.01.2020 eingesehen werden. 

München, 2. Dezember 2019 Kommunalreferat
  GeodatenService

Vollzug des BayStrWG
Ankündigung einer wegerechtlichen Einziehung

Die Landeshauptstadt München gibt Folgendes bekannt:
Ankündigung für den Stadtbezirk 16 Ramersdorf Perlach

Es ist beabsichtigt, die bisher als öffentlicher Feld- und Wald-
weg gewidmete Gesamtstrecke des Alexisweges (FlStk. Nr. 
1943, 1943/1, Gem. Perlach) zwischen der Friedrich-Kreuzer-
Straße (= km 0,000) und 214 m südlich davon (= km 0,214)  
wegerechtlich einzuziehen. 

Das Straßenstück wurde durch den Bebauungsplan mit Grün-
ordnung Nr. 2090 überplant. An dieser Stelle entsteht ein neuer 
Weg, welcher nach Herstellung entsprechend gewidmet wird. 
Die alte Trasse kann somit eingezogen werden. 

Die Absicht der Einziehung wird hiermit gem. Art. 8 BayStrWG 
bekannt gegeben. 

München, 20. Dezember 2019 Baureferat
  Verwaltung und Recht

Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen   
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

DSGF 55040372 Anna Thuri
PB KB 1 908301781 Monika Fraundorfer
PB KB 2 3003761 Miriam Wunderlich
UF FH FR 31055429 Dr. Georg Sterzenbach
FI FK BL 57048753 Maria Antonia Spagna
DSGF 3001726623 Rolf Gerber 
MF 19046580 Claudia Kandziora
MF 43038413 Andreas Pohl
UF FH 904070216 Hermann Gfaller
UF FH 904070224 Hermann Gfaller
BC SM 57039471 Renate Mikes
BC SM 83035287 Helmut Greulach
BC SM 107055766 Christiane De Righi
BC SM 40346934 Martha Schreiber

Amtsblatt_35.indd   554Amtsblatt_35.indd   554 19.12.19   09:1019.12.19   09:10



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 35/2019

555

BC SM 1443571 Ernst-Rainer Holtschmit
BC SM 1202456 Ernst-Rainer Holtschmit
BC SM 1195593  Holger und Elfriede  

Wiegand
BC SM 3001114069 Elisabeth Heupel
BC SM KB 1429273 Max Maier
BC SM KB 115093684 Annabella Pohlner
BC SM KB 907055149 Nikola Pavic und Nedelji ka 
  Pavic 
BC SM KB 907055131 Nikola Pavic und Nedelji ka 
  Pavic 
BC 2 15014897 Feriha Yilmaz
FL 3 88048566 Roxana Steubing
FL 3 903445112 Isabel Angerer
FL 3 3000146831 Margrit Röhm 
BC 4 904060498 Ludwig Koch
BC 4 904076767 Ludwig Koch
BC 4 904037900 Berta Horndasch
BC 4 83067157 Tanja Lipka 
FB 4 3001155054 Rosemarie Deininger 
FB 4 22053342 Rosemarie Deininger
FL 7 907085963  Adolf Peter und Elisabeth 

May
FL 7 907055305 Karin Stadler
BC 8 907311914 Markus Auer
BC 8 91323550 Dieter Berndl 
BC 8 908041163 Berta Lilie NL
FL 9 31047194 Barbara Nahlig
BC 10 10474278 Bernhard Wittmann
BC 10 905043089 Regina König
BC 10 905069795 Sabine Strasser
BC 10 32344848 Irmtraud Lössl
BC 10 3001923659 Albert Schlagintweit und
  Maria Anna Schlagintweit
BC 10 905314712 Gencegül Öndercan
BC 10 32071680 Gerhard Müller
BC 10 32726986 Günter Bauer
BC 10 905031738 Olga Popovic
FL 12 12052395 Magda Hamdorf
FL 12 104087531 Karin Kranz
FL 12 12061875 Magda Hamdorf
FL 12 12061867 Magda Hamdorf 
FL 16 3002131096 Marina Begic
FL 16 16088999 Mustafa Kuslu
FL 16 906043559 Lamiye Kuslu
FL 16 4543435 Martina Fischer
BC 18 83056887 Hans-Jürgen Hartmann 
BC 18 18076828 Anneliese Lechner
BC 18 88050737 Horst Riederer
FL 22 3001691868  Joseph König und Anna 

König 
BC 23 23371768 Milena Zagar
BC 23 901334623 Monika Dantinger 
BC 26 26325381 Astrid Beer 
BC 28 28503969 Carlos Graf
BC 28 41044728 Otto und Edeltraud Kösling
FL 34 903388882 Christina Mevissen
FL 37 54333448 Monika Steinleitner
FL 40 3001551021 Rosa Stangl
FL 40 40326282  Lieselotte Schmoigl- 

Ganserer 
FL 41 41047150 Gerda Drotleff
BC 46 89033096 Vassilios Ikonomou
BC 46 89053722 Murat Mete
FL 50 43038884 Helga Mayer
FL 56 56034010  Baumann Rudolf und  

Anna Maria
FL 56 56319676 Deniz Sezer
FL 57 42054395 Verica Lange
FL 57 57070245 Jakob Geltinger
FL 60 10377042 Karoline Graf
FL 60 60039856 Ingeborg Graf

BC 61 61014353 Edith Baier
BC 61 24030017 Christa Kühn
BC 61 24029977 Christa Kühn
BC 61 69032324 Dieter Beierling
BC 61 40034829 Kaduk Horst und Waltraud
BC 61 78043841 Irmengard Meier
BC 61 69046787 Lydia Frydman
FL 65 68037704 Frauke Schneider
FL 82 11018272 Nevenka Hampel-Mladin
FL 82 11080843 Nevenka Hampel-Mladin 
FL 82 68036367 Helene Hainke
BC 87 87468831 Hermann Weiß
BC 87 48314579 Renate Haunschild
BC 87 62031547 Renate Rothkopf 
BC 87 62032594 Renate Rothkopf
BC 87 16044026 Klaus Böldl 
BC 87 3000681274 Mathilde Nadler
BC 87 84038074 Gabriele Huml
BC 87 48084982  Heinz Schröder und  

Wera Schröder 
FL 99 99057523 Jörg Handke
FL 99 99057531 Jörg Handke
BC 111 111055075 Josef Schmid
FB 111 111316345 Ilse Albrecht
FB 111 111320883 Claudia Kißlinger 
FB 111 27085489 Umut Buyar
BC 115 114084999  Rasquin Hubert und  

Gabriele
BC 115 115300667 Vivien Franc
BC 115 11006822 Ljiljana Grgic 
BC 115 32348146 Mathilde Gradl 
BC 115 93033587 Bernhard Hartard und
  Rosemarie Hartard
BC 115 93033579 Bernhard Hartard und
  Rosemarie Hartard 
FL 116 59070342 Jürgen Stoll

Es wurde am 06.12.2019 verfügt, das Aufgebotsverfahren ge-
mäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der vorste-
hend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit aufge-
fordert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 06.12.2019 
binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 06.03.2020 bei der 
Stadtsparkasse München, Ungererstraße 75, 80805 München, 
anzumelden. Urkunden, für welche Rechte innerhalb der ge-
setzten Frist nicht geltend gemacht werden, werden nach Ab-
lauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

Am 06.12.2019 Stadtsparkasse München
  Direktion Prozesse und IT

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 06.09.2019 als verloren 
aufgebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
06.12.2019  für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen   
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

BCSM 83378588 Evelyn Janik 
BC 2 902098235 Ayguel Aydemir
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BC 2 20036158 Dr. Patrick Mikhaiel
BC 10 1360171 Luise Ebner
BC 10 1486083 Luise Ebner
BC 10 1710144 Luise Ebner
BC 10 2227841 Luise Ebner
BC 10 2953511 Luise Ebner
BC 10 3001463706 Luise Ebner
FL 24 78020260 Artur Sigl
FL 24 905451191 Andreas Nippgen 
FL 37 37324159 Erika Feber
FL 41 88066279 Monika Schreiber
FL 50 50414556 Johann Bernhard
FL 50 3002096877 Werner Zwerenz 
FL 60 60045432 Ilse Helfmeyer
FL 82 3001571995 Erika Reinfelder
BC 87 31330913 Mehmet Ünlüsoy
  und Sabine Hagemann- 
  Ünlüsoy

München, den 06.12.2019 Stadtsparkasse München
  Direktion Prozesse und IT

Vollzug der Satzung über die Benutzung der  
Markthallen München der Landeshauptstadt München  
(Markthallen-Satzung);
Allgemeinverfügung der Markthallen München über ein 
Feuerwerksverbot auf dem Viktualienmarkt 

Anlage: 1 Lageplan

Die Landeshauptstadt München – Markthallen München –  
erlässt aufgrund § 2 Abs. 2 der Satzung über die Benutzung 
der Markthallen München der Landeshauptstadt München 
(Markthallen-Satzung) vom 17.12.2008 folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Im Zeitraum von Dienstag, 31.12.2019 (Silvester), 21:00 Uhr 
bis Mittwoch, 01.01.2020 (Neujahr), 02:00 Uhr ist das Ab-
brennen oder Abschießen von pyrotechnischen Gegenstän-
den der Kategorie F2 (Kleinfeuerwerk, „Silvesterfeuerwerk“ 
wie z.B. Knaller, Frösche, kleine Raketen und Vulkane, Bat-
teriefeuerwerk) im Sinne von § 3a des Gesetzes über explo-
sionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz – SprenG) in 
dem unter Ziff. 2 definierten räumlichen Geltungsbereich 
untersagt. 

2.  Das Verbot nach Ziff. 1 gilt für den gesamten Umgriff des 
Viktualienmarktes. Der konkrete Umfang und die Grenzen 
des genannten räumlichen Geltungsbereichs ergeben sich 
aus dem als Anlage beigefügten Lageplan, der Bestandteil 
dieser Allgemeinverfügung ist.

3. Die sofortige Vollziehung der Ziff. 1 und 2 wird angeordnet.

4.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) 
am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung als bekannt-
gegeben.

Die vollständige Ausfertigung dieser Allgemeinverfügung mit 
Begründung kann bei den Markthallen München, Schäftlarn-
straße 10, Verwaltungsgebäude, Zi. 10, 81371 München, 

während der üblichen Geschäftszeiten (Montag bis Donners-
tag, jeweils von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr und Freitag von  
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.) eingesehen werden. Um vorherige 
Terminvereinbarung unter 0 89/2 33-3 85 00 wird gebeten,  
diese ist aber keine Voraussetzung für eine Einsichtnahme.

Gründe:

I.

1. Ausgangslage

Mit Wirkung zum 11.12.2019  hat die Landeshauptstadt Mün-
chen – Kreisverwaltungsreferat – eine Sicherheitsrechtliche 
Allgemeinverfügung („Feuerwerksverbot“) (veröffentlicht im 
Amtsblatt 34 vom 10.12.2019) erlassen. Diese sieht für den 
Zeitraum von Dienstag, 31.12.2019 (Silvester), 21:00 Uhr bis 
Mittwoch, 01.01.2020, 02:00 Uhr die Untersagung des Mitfüh-
rens, Abbrennens oder Abschießens pyrotechnischer Gegen-
stände der Kategorien F2, F3, F4 sowie sonstiger pyrotechni-
scher Gegenstände im Sinne von § 3a des Gesetzes über 
explosionsgefährliche Stoffe (SprengG) im Bereich des Marien-
platzes, Rindermarktes, Rosenstraße, Kaufingerstraße, Neu-
hauser Straße, Karlsplatz (Stachus), Weinstraße und Diener-
straße vor. Zusätzlich  wurde eine Allgemeinverfügung über 
das Verbot des Abbrennens von pyrotechnischen Gegen-
ständen der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung 
innerhalb des Mittleren Ringes (Umweltzone) („Böllerverbot“)  
(veröffentlicht im Amtsblatt 34 vom 10.12.2019) erlassen.

1.1. Das „Feuerwerksverbot“ stellt dabei auf folgenden Sach-
verhalt ab:

Die Münchner Innenstadt, zu der auch der Bereich des Viktua-
lienmarktes zählt, ist in den Abendstunden an Silvester ein 
beliebtes Ziel für feiernde Personen. Insbesondere der Be-
reich Marienplatz und seine nähere Umgebung ist aufgrund 
der zentralen Lage und der Bekanntheit ein besonders attrak-
tives und mittlerweile etabliertes Ziel um den Jahreswechsel 
feiern. Zum Jahreswechsel 2018/2019 stieg die Zahl der  
Feiernden erheblich an, alleine auf dem Marienplatz feierten 
bis zu 8.000 Personen. Das Abschießen oder Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern an Silvester ist dabei ein fester Bestand-
teil. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass  
mit dem Abbrennen oder Abschießen von Feuerwerksartikeln 
bereits einige Stunden vor Mitternacht begonnen und dieses 
rund um Mitternacht intensiviert wird.

Nach den Feststellungen der Polizei kommt es beim Abbren-
nen von Silvesterfeuerwerk immer wieder zu unsachgemäßen 
Verwendungen pyrotechnischer Gegenstände, wie z.B. ge-
genseitiges Beschießen, das in der Hand halten von Feuer-
werksbatterien oder das Werfen von Knallkörper in Menschen-
ansammlungen. Es wird sogar das Phänomen festgestellt, 
dass Pyrotechnik aus feiernden Gruppen heraus gezielt auf 
andere Personen abgefeuert wird. Erkenntnisse des Polizei-
präsidiums München belegen, dass es in der Münchner In-
nenstadt im Bereich des Marienplatzes und seinem Umgriff in 
der Silvesternacht 2018/2019 zu diversen Vorfällen dieser Art 
kam. Zum Teil war das Tragen von Schutzhelmen für die ein-
gesetzten Polizisten erforderlich.

Ferner stellt die Polizei Gefahren durch die Verwendung nicht 
zugelassener Feuerwerksartikel fest. In der Silvesternacht 
2018/2019 stellte die Polizei am Marienplatz und der näheren 
Umgebung diverse nicht zugelassene Feuerwerksartikel sicher.

Weiterhin wurde festgestellt, dass die auf den pyrotechnischen 
Gegenständen aufgedruckten Verwendungshinweise von einer 
Vielzahl der Verwender nicht gelesen bzw. ignoriert werden. 
Nach den Feststellungen des Polizeipräsidiums München 
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konnten beispielsweise auch die Sicherheitsabstände (8 m bei 
Silvesterfeuerwerk der Kategorie F2) rein faktisch aufgrund 
der Menschenmenge nicht eingehalten werden.

Angesichts des stetigen Anwachsens der Menschenmenge, 
des vermehrt gezielten Feuerns von Feuerwerksartikeln auf 
Personen bzw. der vermehrten unsachgemäßen Verwendung 
von Feuerwerkskörpern, einhergehend mit steigender Alkoho-
lisierung, stellen nach Ansicht des Kreisverwaltungsreferat die 
Silvesterfeierlichkeiten v.a. im Umgriff des Marienplatzes eine 
Gefährdung für Leben und Gesundheit für die anwesenden 
Personen einschließlich der Polizeikräfte dar, weshalb u.a. die 
Allgemeinverfügung „Feuerwerksverbot“ erlassen wurde.

Der Viktualienmarkt war in der Vergangenheit l kein besonde-
rer polizeilicher Brennpunkt. Es kam aber bereits zu Sachbe-
schädigungen sowie kleinen bis mittleren Brandschänden an 
den Ständen der Händler. So haben sich zum Teil Löcher in 
Planen gebrannt oder die Außenfassaden wurden angesengt 
oder mutwillig beschädigt. Die entstandenen Sachschäden 
wurden in den vergangenen Jahren mangels realistischer Auf-
klärungsmöglichkeit von den Händlern nicht zur Anzeige ge-
bracht.

Durch die  Allgemeinverfügung „Feuerwerksverbot“, die mit 
Wirkung zum 11.12.2019 Geltung erlangt hat, ist nun für die 
Bewertung der Brandgefahr auf dem Viktualienmarkt im Ver-
gleich zu den Vorjahren von einer veränderten Tatsachen-
grundlage auszugehen. Aufgrund der medial angekündigten 
massiven Sperren und Kontrollen muss von einem Verdrän-
gungseffekt ausgegangen werden. Es ist von einem deutlich 
erhöhten Personenaufkommen am Viktualienmarkt auszuge-
hen, was die o.g. Probleme mit sich bringt. Die Verlagerung 
der Ereignisse am Marienplatz aus den Silvesternächten der 
vergangenen Jahre, insbesondere die (un)absichtliche un-
sachgemäße Verwendung von Feuerwerkskörpern, auf dem 
Viktualienmarkt ist zu befürchten. Die Erhöhung der bereits 
bestehenden Brandgefahr im Bereich des Viktualienmarktes, 
der sich in unmittelbare Nähe der auf Grundlage der Allge-
meinverfügung „Feuerwerksverbot“ erlassenen Verbotszone 
befindet, ist die Konsequenz. 

Für die Branddirektion München ist schwer abschätzbar,  
welche Verlagerungs – oder Verdrängungswirkung durch die  
Verbotszone in der Innenstadt eintritt. Hat dies jedoch grund-
sätzlich als äußerst realistisches Szenario eingeschätzt. 

II.

1. Zuständigkeit
Die Landeshauptstadt München – Markthallen München – ist 
für den Erlass dieser Allgemeinverfügung nach Art. 7 Abs. 1 
und 2, 22 Abs. 1, 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 
(GO), Art. 83 Abs. 1 der Bayerische Verfassung (BV) i.V.m. § 2 
Abs. 2, § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Markthallen-Satzung sachlich und 
örtlich zuständig.

2. Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Anordnungen aus den Ziff. 1 und 2  
ist § 2 Abs. 2 der Markthallen-Satzung. Danach sind die Markt-
hallen München berechtigt, zur Gewährleistung des Brand-
schutzes innerhalb des Satzgebietes der Markthallen München 
Allgemeinverfügungen zu erlassen. 

a. Nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Markthallen-Satzung befindet 
sich der räumliche Geltungsbereich dieser Allgemeinverfü-
gung (Viktualienmarkt) im Satzungsgebiet der Markthallen 
München.

b. Die Allgemeinverfügung dient der Gewährleistung des 
Brandschutzes.
Eine erhebliche Zahl der historischen Marktstände auf dem 

Viktualienmarkt ist in Holzbauweise errichtet. Hinzu kommen 
Vorbauten oder ganze Stände mit Kunststoffabhängungen 
(sog. Schirmstände). Aufgrund dieser baulichen Beschaffen-
heit ist die Brandgefahr im Vergleich zu Gebäuden und Anla-
gen aus feuerwiderstandsfähigeren Baustoffen erhöht. Zwar 
sind die Stände in Holzbauweise mit einer harten Bedachung 
(Blechdach) versehen, jedoch sind diese Stände in der Regel 
durch Vorbauten aus Kunststoffen mit entsprechend unge-
schützten Planen ergänzt. Die Schirmstände schließen nicht 
am Boden ab, sodass querschießende Feuerwerkskörper in 
die Stände hineingelangen können und die dort lagernde 
Ware (z.B. Äste, Zweige, Kränze der Blumenhändler, Verkaufs-
artikel aus Holz) oder Innenbauten entzünden können. Den 
Mitteilungen der Polizei aus den Vorjahren und der Allgemein-
verfügung „Feuerwerksverbot“ ist gerade zu entnehmen,  
dass Feuerwerkskörper unsachgemäß verwendet wurden  
(gegenseitiges Beschießen, Querschießen, Nichteinhaltung 
von Sicherheitsabstände, etc.), so dass die Gefahr von Feuer-
werkskörpern nicht zwingend nur von oben kommt. Zu be-
rücksichtigen ist weiterhin die geringe Höhe der Gebäude und 
Anlagen auf dem Viktualienmarkt (in der Regel eingeschossig) 
sowie die geringe Dachneigung der Marktstände. 

Zudem ergibt sich auch durch die dichte und kleinräumige 
Anordnung der Stände ein erhöhtes Risiko zur Entstehung 
und Ausbreitung eines Brandes. Die Gänge sind zum Teil unter 
8 m breit, sodass die erforderlichen 8 m Sicherheitsabstand 
bei Feuerwerk der Kategorie F2 bereits faktisch nicht einge-
halten werden können. Die kleinräumige Anordnung ist durch 
den Winterzauber, der bis zum 04.01.2020 auf dem Gelände 
des Marktes stattfindet, weiter verschärft. Es befinden sich 
zusätzliche 19 Stände in Holzbauweise auf dem Gelände. Die 
Holzfassade der Buden ist unlasiert und deshalb besonders 
brandgefährdet. Diese sind wie die übrigen Händlerstände 
besonders weihnachtlich geschmückt mit leicht brennbaren 
Materialien wie Ästen und Tannenzweigen. Daneben müssen 
die zum Teil für den Betrieb erforderlichen Gasflaschen außer-
halb der Stände gelagert werden. Diese befinden sich zwar  
in dafür vorgesehenen Behältern, allerdings ist aufgrund der 
schwer bis unkontrollierbaren Zustände der vergangenen  
Silvesternächte am Marienplatz ein erhöhtes Gefahrenpoten-
tial gegeben. 

Insgesamt ist aufgrund der engen Anordnung, des sanierungs-
bedürftigen Zustands des Marktes allgemein und der o.g. Be-
schaffenheit einer Vielzahl von Marktständen auf dem Viktua-
lienmarkt ein deutlich erhöhtes Brandrisiko gegeben. Dieses 
Risiko wird nun erheblich dadurch erhöht, dass zum Einen 
aufgrund des Feuerwerksverbots am Marienplatz mit einem 
deutliche erhöhten Personenaufkommen auf dem Gelände im 
Vergleich zum Vorjahr zu rechnen ist und zum Anderen eine  
stark steigende Tendenz in der Bevölkerung hinsichtlich der 
(un)absichtlichen unsachgemäßen Verwendung von Feuer-
werkskörpern besteht. 

c. Verhältnismäßigkeit

Die Markthallen München haben von ihrem Ermessen Ge-
brauch gemacht und verhältnismäßig gehandelt. Das Abbren-
nen von Feuerwerkskörpern und anderen pyrotechnischen 
Gegenständen der Kategorie F2 im Sinne von § 3a SprengG 
in dem durch die Ziff. 1 und 2 begrenzten zeitlich und räumli-
chen Umfang zu untersagen, ist das einzig geeignete, erfor-
derliche und angemessene Mittel, um effektiv die Stände auf 
dem Gelände des Viktualienmarktes vor der erhöhten Brand-
gefahr zu schützen. Ein milderes, aber gleich geeignetes Mit-
tel ist nicht ersichtlich.

Die Anordnungen unter den Ziff. 1 und 2 verfolgen den legiti-
men Zweck, den Brandschutz auf dem Viktualienmarkt zu  
gewährleisten und Brandschäden durch Feuerwerkskörper, 
Gefahren für die Bausubstanz vieler Stände auf dem Viktualien-

Amtsblatt_35.indd   557Amtsblatt_35.indd   557 19.12.19   09:1019.12.19   09:10



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 35/2019

558

markt sowie sich daraus ergebenden Gefahren für Leib und 
Leben der Benutzer und Anwohnern des Marktes zu verhin-
dern. 

Das Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern und pyrotechni-
schen Gegenständen der Kategorie F2 im unter Ziff.2 definier-
ten Geltungsbereich ist geeignet, diesen Zweck zu erreichen. 
Dadurch wird verhindert, dass durch unsachgemäßes oder 
sachgemäßes Abbrennen oder Abschießen von Feuerwerks-
körpern Brände auf dem Gelände bzw. Brandschäden an den 
Händlerständen entstehen.

Das Verbot ist auch erforderlich, da der Brandschutz für die 
Stände am Viktualienmarkt sowie für die Benutzer mit ande-
ren, milderen Mitteln jedenfalls nicht in gleicher Weise gewähr-
leistet werden kann.

Es ist erforderlich, das in Ziff. 1 genannte Verbot für den in 
Ziff. 2 genannten Bereich des Viktualienmarktes zu erlassen, 
da kein milderes Mittel erkennbar ist. Aufgrund der veränder-
ten Tatsachengrundlage muss von einer Verlagerung bzw. Ver-
drängung der Menschenmassen ausgegangen werden. Der 
Viktualienmarkt befindet sich in unmittelbarer Nähe des Marien-
platzes, dem Schauplatz der Probleme der Silvesternächte 
der vergangenen Jahre. Aufklärungsmaßnahmen vor Ort sind 
in der Vergangenheit am Marienplatz gescheitert, was zum 
Teil auch an der Alkoholisierung der Beteiligten lag. Es ist auf-
grund der Erfahrungen der letzten Jahre an anderen Plätzen 
nicht davon auszugehen, das Eingriffsmaßnahmen vor Ort  
Erfolg versprechen. 

Nach Einschätzung der Branddirektion ist das Szenario eines 
Verlagerungseffekts als realistisch einzuschätzen. Die Ereig-
nisse am Marienplatz aus den letzten Jahren könnten somit 
am Viktualienmarkt stattfinden und zu einer Erhöhung des auf-
grund der beschriebenen Bauweise, Zustands sowie Anord-
nung und Belegung der Stände bereits bestehenden Brand-
risikos führen.

Wenngleich nach Aussage der Branddirektion München ein 
größerer Brandeinsatz in der Nähe des Marienplatzes letztes 
Jahr nicht erfolgt ist, so liegt das weniger an dem Gefahren-
potential, als vielmehr an der dortigen Umgebungsbebauung 
(Ziegel, Beton, etc.). Die Mehrheit der Stände am Viktualien-
markt bestehen aber aus Holz und anderen leichter brennba-
ren Materialien (Planen, Abdeckungen, etc.). Die sog. Schirm-
stände sind zum Boden hin nicht abgeschlossen, sodass die 
realistische Gefahr besteht, dass querschießende Feuer-
werkskörper o.Ä. in die Stände hineingelangen und die dort 
lagernde Ware oder Innenausbauten entzünden. Am Markt  
lagern auch brennbare Stoffe (Gasflaschen, Frittierfett, etc.), 
was am Marienplatz nicht der Fall ist. Diese befinden sich auch 
am Markt zwar in entsprechenden Lagerbehältnissen, ange-
sichts der Lage des Vorfälle ist aber eine gewisse Unkontrol-
lierbarkeit der Lage aufgrund der Menschenmenge nicht  
sicher auszuschließen. Es besteht daher trotz der ordnungs-
gemäßen Lagerung ein Brandpotential allein durch das Vor-
handensein derartiger Substanzen. Nach Ansicht der  
Branddirektion München reduziert ein Ausspruch eines  
Feuerwerksverbots ein etwaiges Brandrisiko unstrittig. 

Zwar wird das Polizeipräsidium München nach deren Angaben 
zum diesjährigen Jahreswechsel mit starken Einsatzkräften im 
Innenstadtbereich präsent sein und auf erkannte Ausweich-
tendenzen lageangepasst reagieren. Dies trägt sicherlich zur 
Reduzierung des Risikos bei, betrifft jedoch realistischerweise 
schwerpunktmäßig den Bereich der Sicherheit und Ordnung 
mit Maßnahmen zum Schutz von Leib und Leben. Die Markt-
hallen München als Marktbetreiber müssen jedoch darüber 
hinaus den örtlichen Gegebenheiten auf dem Viktualienmarkt 
Rechnung tragen, die von der umliegenden und auch ansons-
ten üblichen Bebauung im Innenstadtbereich abweichen und 

Maßnahmen ergreifen, um das Risiko der Brandgefahr für den 
Marktbereich zu reduzieren. 

Die unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
vorzunehmende Abwägung ergibt, dass keine andere Maß-
nahme mit geringerer Eingriffsintensität vorhanden ist, um 
den verfolgten Zweck in gleicher Weise zu erreichen. Sowohl 
der räumliche als auch der zeitliche und inhaltliche Eingriff 
wurde so gering wie möglich gehalten. 
Räumlich ist der Geltungsbereich der Verfügung auf den in 
Ziff. 2 festgestellten Bereich des gesamten Viktualienmarkts 
beschränkt. Die Verdrängungsgefahr besteht v.a. für den  
Viktualienmarkt, da sich dieser in unmittelbarer Nähe des  
Marienplatzes befindet. Die Begrenzung des Verbotes auf 
Teil bereiche des Viktualienmarktes, ist als milderes Mittel 
nicht geeignet, da eine Vielzahl von Ständen betroffen sind 
und mit einem Ausweichen auf andere Marktbereiche zu rech-
nen wäre. Zudem wäre aufgrund der unmittelbaren Nähe von 
Ständen in Holzbauweise zu gemauerten Ständen ein leichtes 
„Überspringen“ eines Brandes möglich.
Zeitlich ist das aus Ziff. 1 folgende Verbot auf den Zeitraum 
von Dienstag, 31.12.2019, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 01.01.2020, 
02:00 Uhr begrenzt. Dies entspricht der zeitlichen Begrenzung 
der Allgemeinverfügung „Feuerwerksverbot“. Durch den 
Gleichlauf wird sichergestellt, dass der Rechtseingriff nur  
solange dauert, wie von einer Verdrängungs – oder Verlage-
rungsproblematik und damit von einer Erhöhung der Brand-
gefahr ausgegangen werden muss. 
Inhaltlich beschränkt sich das Verbot auf die Kategorie F2 
i.S.v. § 3a des SprengG und damit die für den Bereich des  
Silvesterfeuerwerks einschlägige Kategorie pyrotechnischer 
Gegenstände.

Es ist somit kein anderes, insbesondere kein gleich wirksames, 
aber weniger einschneidendes Mittel zur Gewährleistung des 
Brandschutzes ersichtlich. 

Die Anordnung in den Ziff. 1 und 2 ist auch angemessen und 
damit verhältnismäßig im engeren Sinn.

Die Markthallen München haben mit dem eng gefassten Gel-
tungsbereich (nur der Bereich des Viktualienmarkts) und der 
Begrenzung des Verbots auf wenige Stunden den Grundsatz 
des geringstmöglichen Eingriffs beachtet. Die in Ziff. 1 gere-
gelte Untersagung greift zwar geringfügig in das Grundrecht 
der allgemeinen Handlungsfreiheit gemäß Art. 2 Abs. 1 Grund-
gesetz (GG) ein, ist aber aufgrund des vorrangigen Schutzes 
der weit höherrangigen Rechtsgüter Eigentum sowie Leben 
und Gesundheit verfassungsrechtlich gerechtfertigt.

Der Schutzbereich von Art. 2 Abs. 1 GG schützt grundsätzlich 
jede selbstbestimmte menschliche Handlung. Darunter ist 
auch das sachgemäße Abbrennen oder Abschießen von Feuer-
werkskörpern zu verstehen. Die allgemeine Handlungsfreiheit 
findet jedoch ihre Schranken in den Rechten Dritter, der ver-
fassungsmäßigen Ordnung sowie dem Sittengesetz.

Es ist in den letzten Jahren bereits zu Sachbeschädigungen 
und kleinen bis mittleren Brandschänden an Marktständen 
gekommen. Aufgrund der veränderten Tatsachenlage besteht 
für die Silvesternacht 2019/2020 eine erhebliche Gefahr der 
Verlagerung der letztjährigen hochschwierigen Lage am Marien-
platz auf den Bereich des sich unmittelbar in der Nähe befin-
denden Viktualienmarkt. Die Einschränkungen der Feiernden 
durch das räumlich und zeitliche beschränkte Verbot von  
Feuerwerkskörpern wiegen angesichts der zu verhütenden 
Gefahren weniger schwer. Die Rechtsgüter Eigentum und die 
bei Bränden in dicht besiedelten Gebieten auch betroffenen 
Rechtsgüter Gesundheit und Leben genießen einen höheren 
Stellenwert als die allgemeine Handlungsfreiheit Einzelner, an 
Silvester in den unter Ziff. 2 genannten Bereichen Feuer-
werksartikel abzubrennen bzw. abzuschießen. Insbesondere 
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wurde auf ein Verbot bzgl. des Mitführens verzichtet, da das 
Mitführen die erhöhte Brandgefahr alleine nicht rechtfertigt 
und angesichts der zentralen Lage des Marktes ein Passieren 
z.B. zum Erreichen der naheliegenden S-und U-Bahnen o.Ä. 
möglich sein soll, um die Bürger und Bürgerinnen nicht unver-
hältnismäßig einzuschränken.

Personen, die sich auf dem Viktualienmarkt aufhalten, werden 
nicht unzumutbar in ihren Rechten eingeschränkt. Der Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit und die Gewährleistung des 
Eigentums nach Art. 14 GG geht dem Recht auf allgemeine 
Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) vor. 
Insbesondere erfolgt durch das nur fünfstündige Abbrenn-
verbot auf dem örtlich eng umgrenzten Gebiet des Viktualien-
marktes auch in zeitlicher Hinsicht nur ein geringer Eingriff in 
die allgemeine Handlungsfreiheit.

Das öffentliche Interesse an der Verhinderung von Personen- 
und Sachschäden überwiegt das private Interesse des Einzel-
nen am Abbrennen von Feuerwerkskörpern ohne Einschrän-
kungen auf dem Satzungsgebiet des Viktualienmarktes. Es ist 
nicht unzumutbar, für das Abbrennen und Abschießen von 
Feuerwerkskörpern auf andere Straßen und Plätze im Stadt-
gebiet der Landeshauptstadt München auszuweichen, die 
nicht mit einem Verbot belegt sind.

Der geringfügige Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit 
somit hinzunehmen.

Zu Ziffer 3: 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ziff.1 und 2 liegt 
im besonderen öffentlichen  Interesse (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung).

Das besondere öffentliche Interesse an der sofortigen Vollzie-
hung ergibt sich aus der dringenden Notwendigkeit, Gefahren 
für das Rechtsgut Eigentum sowie die bei Bränden auch be-
troffenen Schutzgüter der Sicherheit und Ordnung sowie des 
Lebens und Gesundheit abzuwenden und rechtswidrige Taten, 
die den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit verwirklichen, 
mit sofortiger Wirkung zu unterbinden. Das besondere öffent-
liche Interesse besteht hier darin, Gefährdungen für die be-
troffenen Schutzgüter möglichst schnell und effektiv abzu-
wehren und den Brandschutz sowie in der Folge auch die  
Sicherheit und Ordnung auf dem Markt zu gewährleisten. 
Würde man dem Interesse an der aufschiebenden Wirkung 
gegenüber dem geschilderten öffentlichen Interesse am  
Sofortvollzug den Vorrang einräumen, nähme man die Gefähr-
dung von wichtigen Rechtsgütern bis zur Rechtskraft einer 
verwaltungsgerichtlichen Entscheidung in Kauf, was aufgrund 
der obigen Schilderung nicht hingenommen werden kann.
Die Markthallen München müssen im Rahmen der Silvester-
nacht 2019/2020 mit einer erhöhten Brandgefahr im unter Ziff. 
2 genannten Bereich rechnen, die durch eine Verlagerung/
Verdrängung von feiernden Personen aufgrund der Feuer-
werksverbotszone entsteht. Diese Problematik wird verstärkt 
durch die von Polizei und Sicherheitsbehörde festgestellte 
Tendenz zum (un)absichtlichen unsachgemäßen Abbrennen 
oder Abschießen von Feuerwerkskörpern. 

Demgegenüber muss das Interesse der sich auf dem Viktualien-
markt aufhaltenden Personen an der aufschiebenden Wirkung 
eines Rechtsbehelfs, welches letztlich in dem Interesse an  
einer unbeschränkten Nutzung der Flächen begründet ist,  
hinter dem öffentlichen Interesse zurücktreten. 
Es besteht die Gefahr, dass Verdrängungseffekte in Richtung 
des Viktualienmarktes stattfinden, so dass der Abschluss  
eines Rechtsbehelfsverfahrens im Jahr 2020 oder später nicht 
abgewartet werden kann. Dabei ist das öffentliche Interesse 
an der sofortigen Vollziehung und der damit einhergehenden 
Gewährleistung des Brandschutzes sowie der öffentlichen  

Sicherheit und Ordnung höher zu bewerten, als das Interesse 
von feiernden Personen, die Flächen ohne Einschränkungen 
zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern bis zum Abschluss 
eines Rechtsbehelfsverfahrens zu benutzen. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach Ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfach-
anschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, Hausanschrift: 
Bayerstraße 30, 80335 München, schriftlich, zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form. 

Hinweis: Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
Email ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(ww.vgh.bayern.de).

Hinweis:

Wer entgegen dieser Allgemeinverfügung im unter Ziff.1 und 2 
festgelegten Geltungsbereich 
pyrotechnische Gegenstände abbrennt, kann mit einer Geld-
buße in Höhe von bis zu 2.500,- € belegt werden.

München, den 19.12.2019 Landeshauptstadt München
  Kommunalreferat
  Markthallen München 

gez. gez.
Kristina Frank Boris Schwartz 
Erste Werkleiterin Zweiter Werkleiter
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Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeister Manuel Pretzl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Christine Strobl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
Marienplatz 8, 80331 München
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 99
Marienplatz 8, 80331 München
spd-rathaus@muenchen.de 

Fraktion Die Grünen – rosa liste
Rathaus, Zimmer 145
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de 

BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 116
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 07 98, Fax 233-2 07 70
bayernpartei@muenchen.de 

FDP-Fraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpmut@muenchen.de 

DIE LINKE
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
info@dielinke-muenchen-stadtrat.de

ÖDP
Rathaus, Zimmer 174
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 28 35, Fax 08955 06 99 86
t.ruff@oedp-muenchen.de 

Freie Wähler
ursula.sabathil@muenchen.de 

BIA
karl.richter@web.de 

Parteilos
fritz.schmude@muenchen.de
b.volk@muenchen.de 

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Roßmarkt 3, 80331 München
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Gesundheit und Umwelt
Leitung: Stephanie Jacobs
Bayerstraße 28a, 80335 München
rgu@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (I) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de

Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Robert Kotulek
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt –  
Isarvorstadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West,  
12 Schwabing – Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 22 80 26 -66, -73, -75, 29 16 51 -54, -73, Fax 22 80 26 74
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 19 Thalkirchen – Obersendling –  
Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing – 
Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15, 
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach,  
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteinerstraße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93-1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 
14 Berg am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – 
Perlach, 17 Obergiesing – Fasangarten, 18 Untergiesing – 
Harlaching
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90, 
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de 

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen  
Themen. Die Mitarbeiter stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis  
19.30 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der
Landeshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München.  
RIS stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen 
sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie  
zu Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie 
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht"
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 18.10.2018 werden EU-Ausschreibungen der Landes-
hauptstadt München nur noch elektronisch über die eVergabe-
Plattform unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive 
der gesamten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen 
unter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München Maps ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie den Amtlichen Stadtplan, 
die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den  
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen. München 
Maps ist erreichbar unter maps.muenchen.de

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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